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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1. Produktidentifikator 

Wasserstoffperoxyd 3% 

Handelsname: LILIE-TW-Desinfizierer 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs  

Desinfektionsmittel für Trinkwasser-Anlagen, Reinigungsmittel  

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname:   LILIE GmbH & Co. KG 

Straße:   Heinrich-Hertz-Straße 30 

Ort:    D-74354 Besigheim 

Telefon:   +49 (0)7143 9623-0                      Telefax: +49 (0)7143 9623-23                     

E-Mail:   info@lilie.com 

Internet:   www.lilie.com 

1.4 Notrufnummer  +49 (0) 761-19240 (Informationszentrale für Vergiftungen Freiburg) 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
         Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Sicherheitshinweise 
 

P102                           Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P101                           Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P301+P330+P331      BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P305+P351+P338      BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
                                   Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P280                          Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische  
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  

 

 

 

 

 

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lösung 35 % < 10 % 

 231-765-0 008-003-00-9   

 Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H271 H332 H302 H314  

2809-21-4 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure < 2 % 

 220-552-8    

 Eye Dam. 1; H318  

http://www.lilie.com/
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Allgemeine Hinweise 

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 

Nach Einatmen 

Für Frischluft sorgen. Ärztliche Behandlung notwendig. 

Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Augenkontakt 

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken 

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche Gefahren:   

Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Neutralisationsmittel trinken lassen. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 

 

Zusätzliche Hinweise 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die 

Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  

Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefäße zurückgeben. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

Behälter dicht geschlossen halten. 

 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

Behälter dicht geschlossen halten. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 5.1B 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.   

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.   

Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.   

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 

Augen-/Gesichtsschutz 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

Handschutz 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

 

Aggregatzustand:   flüssig 

Farbe:     klar, farblos 

Geruch:    geruchlos 

   

pH-Wert (bei 20 °C):   2,0 – 3,0 

 

Siedebeginn und Siedebereich:  107 °C  

Dichte (bei 20 °C):   1,04 - 1,05 g/cm³ 

Wasserlöslichkeit:    vollständig mischbar  

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung vor Hitze schützen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Sauerstoff 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

Akute Toxizität 

 

 

 

 

CAS-Nr. Bezeichnung  

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle 

7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lösung 35 %  

 oral LD50         418 – 445 mg/kg Ratte  

 dermal LD50         3000 mg/kg Ratte GESTIS 

 inhalativ Dampf ATE          11 mg/l   

 inhalativ Aerosol ATE          1,5 mg/l   
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Sensibilisierende Wirkungen 

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 

Keine mutagenen Wirkungen beobachtet. 

Sonstige Angaben zu Prüfungen 

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  

 

12.1. Toxizität 

 

CAS-Nr. Bezeichnung    

 Aquatische Toxizität Dosis  [h] | [d] Spezies Quelle 

7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Lösung 35 %    

 Akute Fischtoxizität LC50 16,4 mg/l 96 h Pimephales promelas IUCLID 

 Akute Algentoxizität ErC50 0,88 mg/l 72 h Chlorella vulgaris  

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Wird durch Reaktion mit organischen Substanzen vollständig eliminiert. 

Weitere Hinweise  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Die Einstufung wurde nach dem 

Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  

Empfehlung 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.  

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  

 

Landtransport (ADR/RID) 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften  

         für den Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

 Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 

     Status:                     Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H271  Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. 

H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318  Verursacht schwere Augenschäden. 

H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen  

 

 

Weitere Angaben  

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden. 

 

 


